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Karfreitagsopfer 1985 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 18. Februar 1985 
AZ 52.13-6 Nr. 53 

Das Opfer am Karfreitag, 5. April 1985, ist im Rahmen der Aktion „Stätten 
des kirchlich-diakonischen Wiederaufbaus in der D D R " zur Hilfe für die 
evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik be-
stimmt. 

Ein Schwerpunkt des Karfreitagsopfers liegt in diesem Jahr wiederum in 
der Förderung und Modernisierung diakonischer Einrichtungen. So stehen 
Hilfen für evangelische Behindertenheime, Tagungsheime, Krankenhäuser 
sowie Altenheime auf dem Programm. Zu diesen Einrichtungen gehört z.B. 
das „Evangeüsche Kinderhospital" in Altenberg/Thüringen. Dieses seit 90 
Jahren bestehende evangelische Krankenhaus hat Platz für 115 Kinder. Die 
Infektionsstation mit 25 Betten ist seit 1939 in einer Baracke notdürftig un-
tergebracht. In den wenigen Funktionsräumen behindern sich wegen der 
drangvollen Enge die Mitarbeiter gegenseitig. Die gesamte Ausstattung ist 
überaltert. Der geplante Bau eines zweigeschossigen massiven Gebäudes soll 
nun endlich die nötige Abhilfe schaffen. 

Die Kirchen und die Diakonie-Einrichtungen in der D D R danken den Ge-
meinden der Württembergischen Landeskirche für alle Opfer und Spenden, 
die in den vergangenen Jahren gegeben wurden und begrüßen den Beschluß, 
die Aktion „Stätten des kirchlich-diakonischen Wiederaufbaus in der D D R " 
auch 1985/86 weiterzuführen. 
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Der Oberkirchenrat bittet, die Karfreitagskollekte für die „Stätten des 
kirchlich-diakonischen Wiederaufbaus in der D D R " den Gemeinden drin-
gend zu empfehlen und das Opfer rechtzeitig abzukündigen. 

Das in den Gottesdiensten des Karfreitags gesammelte Opfer bitten wir, 
über die Bezirksopfersammelstellen an die Kasse des Evang. Oberkirchenrats 
baldmöglichst zu überweisen. 

D. H a n s v. K e l e r 

Opfertag am Sonntag Jubilate, 28. April 1985 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 6. Februar 1985 
AZ 52.13-8 Nr. 76 

Das Opfer am Sonntag Jubilate, 28. April 1985, ist nach dem Kollekten-
plan der Landeskirche als EKD-Opfer bestimmt. 

Die Opferbitte hat folgende Schwerpunkte: 
1. Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben 

- für kirchliche Arbeit mit Blinden, Gehörlosen und Schwerhörigen -
2. Für Ökumene und Auslandsarbeit 

- Ökumene: für Ausländerarbeit in der E K D -
- Auslandsarbeit: für theologische Schulung und Mitarbeiterausbildung 
in Südamerika und im südlichen Afrika -

Wir bitten für diese gesamtkirchlichen Aufgaben um das Opfer der Ge-
meinden. 

Die Pfarrämter und Kirchengemeinden werden gebeten, den Opfertag 
vorzubereiten, das Opfer rechtzeitig abzukündigen und den Opferertrag 
sämtlicher Gottesdienste am 28. April 1985 über die Bezirksopfersammel-
stellen an die Kasse des Oberkirchenrats zu überweisen. 

I . V . 
D r . D u m m l e r 
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Parochialänderungen 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 1. März 1985 
AZ 30.20 Nr. 39 

1. Die Kirchengemeinde Neckarsulm ist mit Wirkung vom 4. Dezember 
1983 aufgeteilt worden in die Stadtkirchengemeinde Neckarsulm, die 
Heilig-Geist-Kirchengemeinde Neckarsulm und die Martin-Luther-Kir-
chengemeinde Neckarsulm unter gleichzeitiger Bildung der Gesamtkir-
chengemeinde Neckarsulm. Die neu gebildeten Kirchengemeinden sind 
vom Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg mit Schrei-
ben vom 3. Dezember 1984 Ki 5506/259 als Körperschaften des öffend. 
Rechts anerkannt worden. 

Die Pfarrstellen/Pfarrämter wurden wie folgt zugeordnet: 
Pfarrstelle/Pfarramt I der Stadtkirchengemeinde, 
Pfarrstelle/Pfarramt II der Heilig-Geist-Kirchengemeinde, 
Pfarrstelle/Pfarramt III der Martin-Luther-Kirchengemeinde. 

2. Die Kirchengemeinde Bernhausen ist mit Wirkung vom 4. Dezember 
1983 aufgeteilt worden in die Jakobuskirchengemeinde Bernhausen und 
die Johanneskirchengemeinde Bernhausen, die gemeinsam die Gesamt-
kirchengemeinde Bernhausen bilden. Die neu gebildeten Kirchenge-
meinden sind vom Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württem-
berg mit Schreiben vom 27. Dezember 1984 Ki 5506/269 als Körper-
schaften des öffentl. Rechts anerkannt worden. 

Die Pfarrstelle III ist umbenannt worden in „Pfarrstelle an der Johannes-
kirche Bernhausen". 

3. Die Kirchengemeinde Mühlacker ist mit Wirkung vom 4. Dezember 
1983 aufgeteilt worden in die Paulus-Kirchengemeinde Mühlacker, die 
Andreas-Kirchengemeinde Mühlacker und die Paul-Gerhardt-Kirchen-
gemeinde Mühlacker, die gemeinsam die Gesamtkirchengemeinde 
Mühlacker bilden. Die neu gebildeten Kirchengemeinden sind vom 
Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg mit Schreiben 
vom 27. Dezember 1984 Ki 5506/268 als Körperschaften des öffentl. 
Rechts anerkannt worden. 

4. Die Kirchengemeinde Biberach/Riß ist mit Wirkung vom 4. Dezember 
1983 aufgeteilt worden in die Stadtpfarrkirchengemeinde Biberach, die 
Heilig-Geist-Kirchengemeinde Biberach, die Friedenskirchengemeinde 
Biberach, die Bonhoeffer-Kirchengemeinde Biberach und die Versöh-
nungskirchengemeinde Ummendorf unter gleichzeitiger Bildung der 
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Gesamtkirchengemeinde Biberach. Die neu gebildeten Kirchengemein-
den sind vom Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg 
mit Schreiben vom 3. Dezember 1984 Ki 5506/278 als Körperschaften 
des öffentl. Rechts anerkannt worden. 

Die Pfarrstellen/Pfarrämter wurden wie folgt zugeordnet: 
Pfarrstelle/Pfarramt I der Stadtpfarrkirchengemeinde Biberach, 
Pfarrstelle/Pfarramt II der Bonhoeffer-Kirchengemeinde Biberach, 
Pfarrstelie/Pfarramt III der Friedenskirchengemeinde Biberach, 
Pfarrstelle/Pfarramt IV der Heilig-Geist-Kirchengemeinde Biberach, 
Pfarrstelle/Pfarramt V der Versöhnungskirchengemeinde Ummen-
dorf, 
das Vikariat Warthausen der Stadtpfarrkirchengemeinde Biberach. 

Ihre Bezeichnung richtet sich nach dem Namen der jeweiligen Kirchen-
gemeinde. 

5. Im Verband der Gesamtkirchengemeinde Geislingen ist mit Wirkung 
vom 4. Dezember 1983 durch Abtrennung von der Martinskirchenge-
meinde die Markuskirchengemeinde Geislingen neu gebildet worden; 
sie umfaßt die Evangelischen in dem Stadtgebiet südwestlich der Linie 
Fils - Frauenstraße - Überkingerstraße bis Gebäude 14 und Fußweg zur 
Wiesensteigerstraße. Das Ministerium für Kultus und Sport Baden-
Württemberg hat die Markuskirchengemeinde Geislingen mit Schrei-
ben vom 27. Dezember 1984 Ki 5506/270 als Körperschaft des öffentl. 
Rechts anerkannt. 

6. Im Verband der Gesamtkirchengemeinde Leonberg ist mit Wirkung 
vom 4. Dezember 1983 die Kirchengemeinde Leonberg-Blosenberg neu 
gebildet worden; sie umfaßt die Evangelischen im Bereich zwischen 
Autobahn, Berliner-, Römer-, Eltinger-, Seedammstraße, Burggasse, See-
und Tunnelstraße - ohne Gebäude Eltingerstraße 23 und Elsäßerstraße 6 
- sowie dem Brombeerweg. Das Ministerium für Kultus und Sport 
Baden-Württemberg hat die Kirchengemeinde Leonberg-Blosenberg 
mit Schreiben vom 20. Dezember 1984 Ki 5506/274 als Körperschaft des 
öffentl. Rechts anerkannt. 

7. Die bisher zur Matthäus-Kirchengemeinde Backnang gehörenden Evan-
gelischen im Bereich der Straßen Zwischenäckerle, Sonnnenwinkel und 
Fritz-Häuser-Straße 1-10 sind in die Sriftskirchengemeinde Backnang 
eingegliedert worden. 

8. Die bisher zur Kirchengemeinde Flein, Dekanat Heilbronn, gehörenden 
Evangelischen des Hofguts Haigern sind in die Kirchengemeinde Tal-
heim, Dekanat Heilbronn, eingegliedert worden. 
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